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(54) TRÄGERKÖRPER FÜR SCHLEIFWERKZEUGE

(57) Trägerkörper (1, 2, 3, 4, 5, 6, 30) für Schleifwerk-
zeuge mit einem inneren Nabenring (7), welcher eine
Mittelbohrung (8) zur Anbindung des Schleifwerkzeugs
an einen Drehantrieb umschließt, und einem äußeren
Mantelring (9) zur Aufnahme eines Schleifmittels, insbe-
sondere in Form einer galvanischen Belegung, eines
Schleifrings oder mehrerer Schleifsegmente, wobei der
Nabenring (7) und der Mantelring (9) über mehrere von-
einander beabstandete Stege (10, 11, 12, 51) miteinan-
der verbunden sind, wobei die Stege (10, 11, 12, 51)
jeweils wenigstens eine Ausnehmung (13, 14, 15, 16,
17, 52) aufweisen, die Stege (10, 11, 12, 51) wenigstens
zwei durch die wenigstens eine Ausnehmung (13, 14,

15, 16, 17, 52) voneinander beabstandete Teilstege (18,
19, 20, 21, 22, 23, 53, 54) aufweisen, und wobei
- ein Teilsteg (18, 19, 20, 21, 22, 23) eines Stegs (10,
11, 12) mit einem Teilsteg (18, 19, 20, 21, 22, 23) eines
benachbarten Stegs (10, 11, 12) jeweils einen abge-
schnittenen Bogen (26) ausbilden, wobei die Spitzen (27)
der in Gedanken vollständig ausgeführten Bögen (26)
außerhalb des Mantelrings (9) liegen, oder
- ein Teilsteg (53, 54) eines Stegs (51) mit einem Teilsteg
(53, 54) eines benachbarten Stegs (51) jeweils einen Bo-
gen (55) ausbilden, wobei die Spitzen (56) der Bögen
(55) den Mantelring (9) berühren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Trägerkörper für
Schleifwerkzeuge mit einem inneren Nabenring, welcher
einer Mittelbohrung zur Anbindung des Schleifwerk-
zeugs an einen Drehantrieb umschließt, und einem äu-
ßeren Mantelring zur Aufnahme eines Schleifmittels, ins-
besondere in Form einer galvanischen Belegung, eines
Schleifrings oder mehrerer Schleifsegmente, wobei der
Nabenring und der Mantelring über mehrere voneinan-
der beabstandete Stege miteinander verbunden sind,
und wobei die Stege jeweils wenigstens eine Ausneh-
mung aufweisen. Die Erfindung betrifft weiterhin ein
Schleifwerkzeug mit einem solchen Trägerkörper.
[0002] Die EP 2 641 696 A1 offenbart einen Träger-
körper, bei welchem die Zielsetzung darin besteht, mög-
lichst viel Gewicht einzusparen und gleichzeitig den Trä-
gerkörper möglichst stabil auszubilden. Das erste Ziel
wurde bei der Lösung gemäß der EP 2 641 696 A1 er-
folgreich umgesetzt. Allerdings hat es sich als nachteilig
herausgestellt, dass sich die Trägerkörper der EP 2 641
696 A1 insbesondere bei steigender Umdrehungszahl in
einem unerwünschten Maße ausdehnen. Auch hinsicht-
lich der Steifigkeit unter dem Einfluss von Seitenkräften
besteht bei den Trägerkörpern der EP 2 641 696 A1 Ver-
besserungsbedarf.
[0003] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht also darin, einen gegenüber dem Stand der Technik
verbesserten Trägerkörper anzugeben, der zum einen
stark gewichtsreduziert ist und zum anderen eine aus-
reichende Festigkeit gegenüber Fliehkräften und eine
ausreichende Steifigkeit gegenüber Seitenkräften auf-
weist. Weiterhin soll ein Schleifwerkzeug mit einem sol-
chermaßen verbesserten Trägerkörper angegeben wer-
den.
[0004] Diese Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale
der unabhängigen Ansprüche 1 und 11.
[0005] Durch das Vorsehen jeweils wenigstens einer
Ausnehmung in den Stegen ist es möglich, mit den Ste-
gen einen größeren Raumbereich abzudecken, ohne
dass dabei das Gewicht des Trägerkörpers erhöht wird.
Durch die Abdeckung eines größeren Raumbereichs
kann die Festigkeit gegenüber Fliehkräften und die Stei-
figkeit gegenüber Seitenkräften signifikant verbessert
und beeinflusst werden.
[0006] Ein weiterer großer Vorteil besteht darin, dass
das dynamische Verhalten des Trägerkörpers bzw. eines
den Trägerkörper umfassenden Schleifwerkzeugs durch
die Anordnung und die Variation der Geometrie der Ste-
ge und der darin vorgesehenen wenigstens einen Aus-
nehmung gezielt beeinflusst werden kann.
[0007] Noch weiter erhöhen lassen sich die Steifigkeit
und die Festigkeit durch die in den Ansprüchen 2-4 de-
finierten vorteilhaften Maßnahmen.
[0008] Weitere bevorzugte Ausführungsformen des
erfindungsgemäßen Trägerkörpers sind in den Ansprü-
chen 5-10 definiert.
[0009] Wie eingangs ausgeführt, wird Schutz auch be-

gehrt für ein Schleifwerkzeug mit einem erfindungsge-
mäßen Trägerkörper und ein mit dem Mantelring verbun-
denen Schleifmittel, insbesondere in Form einer galva-
nischen Belegung, eines Schleifrings oder mehrerer
Schleifsegmente.
[0010] Weitere Einzelheiten und Vorteile der vorlie-
genden Erfindungen werden anhand der Figurenbe-
schreibung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen im
Folgenden näher erläutert.
[0011] Darin zeigen:

Fig. 1a-1d ein erstes bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des erfindungsgemäßen Trägerkör-
pers,

Fig.2a-2c ein zweites bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des erfindungsgemäßen Trägerkör-
pers,

Fig. 3 ein drittes bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des erfindungsgemäßen Trägerkör-
pers,

Fig. 4 ein viertes bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des erfindungsgemäßen Trägerkör-
pers,

Fig. 5a, 5b ein fünftes bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des erfindungsgemäßen Trägerkör-
pers,

Fig. 6 ein sechstes bevorzugtes Ausführungs-
beispiel des erfindungsgemäßen Träger-
körpers, und

Fig. 7a-7c ein siebtes bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des erfindungsgemäßen Trägerkör-
pers.

[0012] Die Figuren 1a-1d zeigen ein erstes bevorzug-
tes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Trä-
gerkörpers 1, wobei Figur 1a eine perspektivische An-
sicht, Figur 1b eine Draufsicht auf eine erste Seitenfläche
28, Figur 1c eine Draufsicht auf die Mantelfläche 47 und
Figur 1d eine Draufsicht auf die zweite Seitenfläche 28
des Trägerkörpers 1 enthält.
[0013] Der Trägerkörper 1 weist einen inneren Naben-
ring 7, welcher eine Mittelbohrung 8 zur Anbindung des
Trägerkörpers 1 bzw. eines mittels des Trägerkörpers 1
aufgebauten Schleifwerkzeugs an einen Drehantrieb
umschließt, auf.
[0014] Die Mittelbohrung 8 weist einen Radius 44 von
50 mm bis 150 mm, vorzugsweise 63,5 mm oder 101,6
mm auf, wobei der Radius 44 gemessen wird von dem
Mittelpunkt der Mittelbohrung 8, durch welchen die Ro-
tationsachse 24 des Trägerkörpers 1 verläuft, bis an den
inneren Rand des Nabenrings 7.
[0015] Der Trägerkörper 1 weist weiterhin einen äuße-
ren Mantelring 9 zur Aufnahme eines Schleifmittels, ins-
besondere in Form einer galvanischen Belegung, eines
Schleifrings oder mehrerer Schleifsegmente, auf. Der
Nabenring 7 und der Mantelring 9 weisen einen Abstand
43 von 50 mm bis 150 mm, vorzugsweise 100 mm, zu-
einander auf. Dieser Abstand 43 wird gemessen von dem
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äußeren Rand des Nabenrings 7 bis zum inneren Rand
des Mantelrings 9.
[0016] Der Nabenring 7 und der Mantelring 9 sind über
mehrere Stege 10 miteinander verbunden, genauer ge-
sagt über insgesamt elf Stege 10, die in einem gleich-
mäßigen Winkelabstand 41 relativ zueinander angeord-
net sind. Die Stege 10 sind voneinander beabstandet.
Zwischen den Stegen 10 sind Ausnehmungen 48 ange-
ordnet, die im vorliegenden Fall in etwa trapezförmig aus-
gebildet sind, wobei die Ecken des Trapezes abgerundet
sind.
[0017] Das Vorsehen einer Anzahl an Stegen, wobei
die Anzahl einer Primzahl und/oder einer ungeraden Zahl
entspricht, ist besonders vorteilhaft, da der Trägerkörper
hierdurch besonders wenige Schwingungen aufbaut.
[0018] Die Stege 10 weisen jeweils eine in etwa drei-
eckige Ausnehmung 13 auf. Weiterhin weisen die Stege
10 zwei durch die Ausnehmung 13 voneinander beab-
standete Teilstege 18 und 19 auf. Diese Teilstege 18 und
19 weisen eine gemeinsame Kontaktstelle 31 auf, welche
benachbart zum Nabenring 7 angeordnet ist. Ausgehend
von dieser Kontaktstelle 31 laufen die Teilstege 18 und
19 in Richtung des Mantelrings 9 in entgegengesetzte
Richtungen auseinander, das heißt der Abstand der Teil-
stege 18 und 19 zueinander wird in radialer Richtung
größer. Mit anderen Worten verbreitern sich die Stege
10 zum Mantelring 9 hin in der Ebene des Trägerkörpers
1.
[0019] Die Teilstege 18 und 19 sind weiterhin bogen-
förmig ausgebildet und spiegelsymmetrisch zu einer pa-
rallel zur Rotationsachse 24 des Trägerkörpers 1 ausge-
richteten Ebene 25.
[0020] Ein Teilsteg 18 eines Stegs 10 bildet mit einem
Teilsteg 19 eines benachbarten Stegs 10 jeweils einen
abgeschnittenen Spitzbogen 26 aus (in Figur 1b gestri-
chelt dargestellt), wobei die Spitze 27 des in Gedanken
vollständig ausgeführten Spitzbogens 26 außerhalb des
Mantelrings 9 liegt.
[0021] Anstelle von Spitzbögen können auch parabel-
förmige Bögen zum Einsatz kommen.
[0022] Der Trägerkörper 1 weist einen Radius 42 von
200 mm bis 300 mm, vorzugsweise 250 mm, auf.
[0023] Der Mantelring 9 umfasst zwei äußere Stege
46, zwischen denen die Mantelfläche 47 angeordnet ist.
Diese beiden Stege 46 können galvanisch mit einem
Schleifmittel belegt sein. Dadurch ergeben sich zwei ak-
tive Schleifbereiche, mit denen gleichzeitig zwei Werk-
stücke oder zwei Bereiche eines Werkstücks bearbeitet
werden können.
[0024] Ein zweites bevorzugtes Ausführungsbeispiel
des erfindungsgemäßen Trägerkörpers 2 ist in den Fi-
guren 2a bis 2c dargestellt, wobei in der Figur 2a eine
perspektivische Ansicht, in der Figur 2b ein Draufsicht
auf eine der Seitenflächen 28 des Trägerkörpers 2 und
in der Figur 2c eine Draufsicht auf die Mantelfläche 47
des Trägerkörpers 2 enthalten ist.
[0025] Wie auch beim ersten Ausführungsbeispiel
weist der Trägerkörper 2 einen inneren Nabenring 7, wel-

cher ein Mittelbohrung 8 zur Anbindung des Trägerkör-
pers 2 bzw. eines damit ausgebildeten Schleifwerkzeugs
an einen Drehantrieb umschließt, und einen äußeren
Mantelring 9 zur Aufnahme eines Schleifmittels, insbe-
sondere in Form einer galvanischen Belegung, eines
Schleifrings oder mehrerer Schleifsegmente, auf. Am in-
neren Nabenring 7 ist ein in axialer Richtung vorstehen-
der Befestigungsring 45 angeordnet, wobei dieser Be-
festigungsring 45 an einer Seite 28 des Trägerkörpers 2
ausgebildet ist.
[0026] Der Nabenring 7 und der Mantelring 9 sind über
mehrere, genauer gesagt zwölf Stege 11, miteinander
verbunden, wobei die Stege 11 durch Ausnehmungen
49 voneinander beabstandet sind. Die Ausnehmungen
49 haben dabei in etwa die Form von Rechtecken.
[0027] Die Stege 11 weisen jeweils zwei Ausnehmun-
gen 14 und 15 auf, die in radialer Richtung versetzt zu-
einander angeordnet sind. Die Ausnehmungen 14 wei-
sen die Form eines Langlochs auf. Die Ausnehmungen
15 weisen einen im Wesentlichen kreisförmigen Quer-
schnitt auf. Die Ausnehmungen 15 dienen gleichzeitig
als Befestigungsmittel, über welche die Seitenflächen 28
des Trägerkörpers 2 mit Abdeckungen versehen werden
können.
[0028] Die Abdeckungen können sich dabei von dem
Befestigungsring 45 bis zum inneren Rand des Mantel-
rings 9 erstrecken.
[0029] Die Stege 11 weisen weiterhin zwei durch die
Ausnehmungen 14 und 15 voneinander beabstandete
Teilstege 20 und 21 auf. Die Teilstege 20 und 21 sind
über zwei Kontaktstellen 31 miteinander verbunden.
[0030] Die Stege 11 verbreitern sich zum Mantelring 9
und zum Nabenring 7 hin in der Ebene des Trägerkörpers
2.
[0031] Die Teilstege 20 und 21 sind bogenförmig aus-
gebildet und spiegelsymmetrisch zu einer parallel zur Ro-
tationsachse 24 des Trägerkörpers 2 ausgerichteten
Ebene 25.
[0032] Weiterhin bilden ein Teilsteg 20 eines Stegs 11
mit einem Teilsteg 21 eines benachbarten Stegs 11 je-
weils einen abgeschnittenen Spitzbogen 26 aus (verglei-
che Figur 2b), wobei die Spitze 27 des in Gedanken voll-
ständig ausgeführten Spitzbogens 26 außerhalb des
Mantelrings 9 liegt. Anstelle von Spitzbögen können auch
parabelförmige Bögen zum Einsatz kommen.
[0033] Im Vergleich zum ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel (vergleiche Figuren 1a bis 1d) weist der
Trägerkörper 2 an der Mantelfläche 47 mehrere Rillen
auf. Außerdem ist nur an einer Seite der Mantelfläche 47
ein begrenzender Vorsprung 46 vorgesehen.
[0034] Figur 3 zeigt ein drittes bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Trägerkörpers
3 in einer Draufsicht auf eine im Wesentlichen normal
zur Rotationsachse ausgerichtete Seitenfläche des Trä-
gerkörpers 3.
[0035] Wie auch bei den beiden zuvor beschriebenen
Ausführungsbeispielen umfasst der Trägerkörper 2 ei-
nen inneren Nabenring 7, welcher eine Mittelbohrung 8
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zur Anbindung des Trägerkörpers 2 bzw. eines damit
ausgebildeten Schleifwerkzeugs an einen Drehantrieb
umschließt, und einen äußeren Mantelring 9 zur Aufnah-
me eines Schleifmittels, insbesondere in Form einer gal-
vanischen Belegung, eines Schleifrings oder mehrerer
Schleifsegmente. Der Nabenring 7 und der Mantelring 9
sind über mehrere Stege 12 miteinander verbunden. Die
Stege 12 sind durch Ausnehmungen 50 voneinander be-
abstandet. Die Ausnehmungen 50 stellen wie auch die
Ausnehmungen 49 und 48 bei den zuvor beschriebenen
Ausführungsbeispielen Durchbrüche dar, welche sich
über die gesamte Dicke der Trägerkörper 1, 2 und 3 er-
strecken. Mit anderen Worten kann man durch die Trä-
gerkörper 1, 2 und 3 zumindest im Bereich der Ausneh-
mungen 48, 49 und 50 hindurch blicken.
[0036] Die Stege 12 weisen jeweils zwei Ausnehmun-
gen 16 und 17 auf, die in radialer Richtung voneinander
beabstandet sind, und im Wesentlichen dreieckig aus-
gebildet sind, wobei die Dreiecke mit jeweils einer Spitze
einander zugewandt sind.
[0037] Die Stege 12 weisen weiterhin zwei durch die
Ausnehmungen 16 und 17 voneinander beabstandete
Teilstege 22 und 23 auf, welche wiederum bogenförmig
und spiegelsymmetrisch zu einer parallel zur Rotations-
achse des Trägerkörpers 3 ausgerichteten Ebene 25
ausgebildet sind.
[0038] Die Teilstege 22 und 23 überkreuzen sich bei
diesem Ausführungsbeispiel und bilden im Kreuzungs-
punkt eine Kontaktstelle 31 aus.
[0039] Wie auch bei den beiden übrigen Ausführungs-
beispielen bilden ein Teilsteg 22 eines Stegs 12 mit ei-
nem Teilsteg 23 eines benachbarten Stegs 12 jeweils
einen abgeschnittenen Spitzbogen 26 aus, wobei die
Spitzen 27 der in Gedanken vollständig ausgeführten
Spitzbögen 26 außerhalb des Mantelrings 9 liegen. Al-
ternativ können die Bögen 26 auch parabelförmig aus-
gebildet sein.
[0040] Es sind insgesamt fünfzehn Stege 12 vorgese-
hen, welche in gleichmäßigen Winkelabständen 41 zwi-
schen dem inneren Narbenring 7 und dem äußeren Man-
telring 9 angeordnet sind.
[0041] An jedem vierten Steg 12 sind Befestigungsmit-
tel 32 vorgesehen, über welche die äußeren Seitenflä-
chen 28 des Trägerkörpers 3 mit Abdeckungen versehen
werden können. Im Bedarfsfall können die Befestigungs-
mittel 32 auch in geringeren Abständen, also beispiels-
weise an jedem zweiten Steg, vorgesehen werden.
[0042] Grundsätzlich ist noch festzuhalten, dass der
dargestellte Trägerkörper 3 wie auch die übrigen in den
Figuren dargestellten Trägerkörper 1, 2, 4, 5 und 6 im
Wesentlichen rotationssymmetrisch ausgebildet sind
und aus einem Metall gefertigt sind.
[0043] Die in den Figuren 4, 5a und 5b sowie 6 darge-
stellten bevorzugten Ausführungsbeispiele 4, 5 und 6
weisen, was die zwischen dem Nabenring 7 und dem
Mantelring 9 vorgesehenen Stege 12 betrifft, im Wesent-
lichen denselben Aufbau wie das dritte Ausführungsbei-
spiel gemäß Figur 3 auf.

[0044] Im Unterschied zum dritten bevorzugten Aus-
führungsbeispiel gemäß Figur 3 ist das vierte bevorzugte
Ausführungsbeispiel gemäß Figur 4 allerdings zweige-
teilt, wobei die Stege 12 ausgehend von einer Mittelebe-
ne 33 in axialer Richtung gefräst werden, ohne jedoch
die Scheiben zur Gänze zu durchbrechen. Damit ver-
bleibt an den äußeren Seitenflächen jeweils eine Mate-
rialstärke, die als Abschluss bzw. Abdeckung 29 dient.
Die Abdeckungen 29 sind somit einstückig mit den Ste-
gen 12 und dem Nabenring 7 sowie dem Mantelring 9
verbunden. Alternativ dazu könnten die Abdeckungen 29
aber auch über Befestigungsmittel mit den Stegen 12
und/oder dem Nabenring 7 und/oder dem Mantelring 9
verbunden sein.
[0045] Die spiegelsymmetrisch zur Mittelebene 33
ausgebildeten Hälften 34 und 35 des Trägerkörpers 4
sind an der Mittelebene 33 lösbar miteinander verbun-
den. Hierzu können die Befestigungsmittel 32 herange-
zogen werden.
[0046] Beim fünften bevorzugten Ausführungsbeispiel
gemäß den Figuren 5a und 5b, wobei Figur 5a eine per-
spektivische Ansicht und Figur 5b eine Schnittansicht
entlang der in der Figur 5a gestrichelt eingezeichneten
Schnittebene zeigt, ist in der Mittelebene 33 des Träger-
körpers 5 eine Membran 40 angeordnet, welche den Trä-
gerkörper 5 in zwei voneinander unterscheidbare Hälften
36 und 37 unterteilt. Diese Membran 40 verhindert einen
Materialfluss zwischen den Seitenflächen des Trägerkör-
pers 5. Die Ausnehmungen 16, 17 und 50 erstrecken
sich in diesem Fall also nicht über die gesamt Dicke des
Trägerkörpers 5.
[0047] Bei dem sechsten bevorzugten Ausführungs-
beispiel gemäß Figur 6 handelt es sich um eine Variante
des fünften bevorzugten Ausführungsbeispiels, wobei in
der Mittelebene 33 wiederum eine Membran 40 ange-
ordnet ist. Im Vergleich zum fünften bevorzugten Aus-
führungsbeispiel ist es beim sechsten bevorzugen Aus-
führungsbeispiel vorgesehen, dass die Hälften 38 und
39 des Trägerkörpers 6 identisch ausgebildet sind und
um einen bestimmten, in diesem Fall halben, Winkelab-
stand 41 zweier benachbarter Stege 12 verdreht zuein-
ander angeordnet sind.
[0048] In den Figuren 7a bis 7c ist ein siebtes bevor-
zugtes Ausführungsbeispiel eines Trägerkörpers 30 dar-
gestellt, wobei Figur 7a eine perspektives Ansicht, Figur
7b eine Draufsicht auf eine im Wesentlichen normal zur
Rotationsachse 24 ausgerichtete Seitenfläche 28 des
Trägerkörpers 30, und Figur 7c eine Draufsicht auf die
Mantelfläche 47 des Trägerkörpers 30 zeigt.
[0049] Der Trägerkörper 30 weist wiederum einen in-
neren Nabenring 7, welcher eine Mittelbohrung 8 zur An-
bindung des Trägerkörpers 30 bzw. eines den Träger-
körper 30 umfassenden Schleifwerkzeugs an einen
Drehantrieb umschließt, und einen äußeren Mantelring
9 zur Aufnahme eines Schleifmittels, insbesondere in
Form einer galvanischen Belegung, eines Schleifrings
oder mehrerer Schleifsegmente, auf. Der Nabenring 7
und der Mantelring 9 sind über mehrere Stege 51 mit-
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einander verbunden, wobei die Stege 51 jeweils eine
Ausnehmung 52 aufweisen. Die Stege 51 sind über
Durchgangsöffnungen 57 voneinander beabstandet.
Insgesamt sind dreizehn Stege 51 vorgesehen.
[0050] Die Stege 51 weisen jeweils zwei durch die Aus-
nehmung 52 voneinander beabstandete Teilstege 53
und 54 auf, wobei die Teilstege 53 und 54 bogenförmig
ausgebildet sind, und spiegelsymmetrisch zu einer par-
allel zur Rotationsachse 24 des Trägerkörpers 30 aus-
gerichteten Ebene 25.
[0051] Weiterhin bildet ein Teilsteg 53 eines Stegs 51
mit einem Teilsteg 54 eines benachbarten Stegs 51 je-
weils einen Bogen 55 aus, wobei die Spitzen 56 der Bö-
gen 55 den Mantelring 9 berühren. Die Bögen 55 sind
parabelförmig ausgebildet. Sie könnten alternativ auch
als Spitzbögen ausgeführt sein.
[0052] Der Winkelabstand 41 zweier benachbarter
Stege 51, der Radius 42 des Trägerkörpers 30, der Ra-
dius 44 der Mittelbohrung 8 und der Abstand 43 des Na-
benrings 7 zum Mantelring 9 können die in Zusammen-
hang mit den übrigen Ausführungsbeispielen spezifizier-
ten Maße aufweisen.

Patentansprüche

1. Trägerkörper (1, 2, 3, 4, 5, 6, 30) für Schleifwerkzeu-
ge mit einem inneren Nabenring (7), welcher eine
Mittelbohrung (8) zur Anbindung des Schleifwerk-
zeugs an einen Drehantrieb umschließt, und einem
äußeren Mantelring (9) zur Aufnahme eines Schleif-
mittels, insbesondere in Form einer galvanischen
Belegung, eines Schleifrings oder mehrerer Schleif-
segmente, wobei der Nabenring (7) und der Mantel-
ring (9) über mehrere voneinander beabstandete
Stege (10, 11, 12, 51) miteinander verbunden sind,
und wobei die Stege (10, 11, 12, 51) jeweils wenigs-
tens eine Ausnehmung (13, 14, 15, 16, 17, 52) auf-
weisen, dadurch gekennzeichnet, dass die Stege
(10, 11, 12, 51) wenigstens zwei durch die wenigs-
tens eine Ausnehmung (13, 14, 15, 16, 17, 52) von-
einander beabstandete Teilstege (18, 19, 20, 21, 22,
23, 53, 54) aufweisen, wobei

- ein Teilsteg (18, 19, 20, 21, 22, 23) eines Stegs
(10, 11, 12) mit einem Teilsteg (18, 19, 20, 21,
22, 23) eines benachbarten Stegs (10, 11, 12)
jeweils einen abgeschnittenen Bogen (26) aus-
bilden, wobei die Spitzen (27) der in Gedanken
vollständig ausgeführten Bögen (26) außerhalb
des Mantelrings (9) liegen, oder
- ein Teilsteg (53, 54) eines Stegs (51) mit einem
Teilsteg (53, 54) eines benachbarten Stegs (51)
jeweils einen Bogen (55) ausbilden, wobei die
Spitzen (56) der Bögen (55) den Mantelring (9)
berühren.

2. Trägerkörper (1, 2, 3, 4, 5, 6, 30) nach Anspruch 1,

wobei die Teilstege (18, 19, 20, 21, 22, 23, 53, 54)

- bogenförmig ausgebildet sind, und/oder
- spiegelsymmetrisch zu einer parallel zur Ro-
tationsachse (24) des Trägerkörpers (1, 2, 3, 4,
5, 6, 30) ausgerichteten Ebene (25) ausgebildet
sind, und/oder
- sich überkreuzen, und/oder
- wenigstens eine Kontaktstelle (31) ausbilden.

3. Trägerkörper (30) nach Anspruch 1 oder 2, wobei
die Bögen (26, 55) parabelförmig oder als Spitzbö-
gen ausgeführt sind.

4. Trägerkörper (1, 2, 3, 4, 5, 6, 30) nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, wobei sich die Stege (10, 11, 12,
51) zum Mantelring (9) und/oder zum Nabenring (7)
hin in der Ebene des Trägerkörpers (1, 2, 3, 4, 5, 6,
30) verbreitern.

5. Trägerkörper (1, 2, 3, 4, 5, 6, 30) nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, wobei zumindest eine der beiden
im Wesentlichen normal zur Rotationsachse (24)
des Trägerkörpers (1, 2, 3, 4, 5, 6, 30) ausgerichteten
äußeren Seitenflächen (28) des Trägerkörpers (1,
2, 3, 4, 5, 6, 30) eine Abdeckung (29) aufweist.

6. Trägerkörper (1, 2, 3, 4, 5, 6, 30) nach Anspruch 5,
wobei die Abdeckung (29) einstückig oder über Be-
festigungsmittel (15, 32) mit den Stegen (10, 11, 12,
51) und/oder dem Nabenring (7) und/oder dem Man-
telring (9) verbunden ist.

7. Trägerkörper (4, 5, 6) nach einem der Ansprüche 1
bis 6, wobei der Trägerkörper (4, 5, 6) eine im We-
sentlichen normal zur Rotationsachse (24) des Trä-
gerkörpers (4, 5, 6) ausgerichtete Mittelebene (33)
aufweist, welche den Trägerkörper (4, 5, 6) in zwei
voneinander unterscheidbare Hälften (34, 35, 36,
37, 38, 39) unterteilt.

8. Trägerkörper (5, 6) nach Anspruch 7, wobei in der
Mittelebene (33) eine Membran (40) angeordnet ist.

9. Trägerkörper (4, 5, 6) nach Anspruch 7 oder 8, wobei
die Hälften (34, 35, 36, 37, 38, 39) des Trägerkörpers
(4, 5, 6)

- an der Mittelebene (33), vorzugsweise lösbar,
miteinander verbunden sind, und/oder
- spiegelsymmetrisch zur Mittelebene (33) aus-
gebildet sind, und/oder
- identisch ausgebildet und um einen bestimm-
ten, vorzugsweise halben, Winkelabstand (41)
zweier benachbarter Stege (12) verdreht zuein-
ander angeordnet sind.

10. Trägerkörper (1, 2, 3, 4, 5, 6, 30) nach einem der
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Ansprüche 1 bis 9, wobei

- der Trägerkörper (1, 2, 3, 4, 5, 6, 30) einen
Radius (42) von 200 mm bis 300 mm, vorzugs-
weise 250 mm, aufweist, und/oder
- der Nabenring (7) und der Mantelring (9) einen
Abstand (43) von 50 mm bis 150 mm, vorzugs-
weise 100 mm, zueinander aufweisen, und/oder
- die Mittelbohrung (8) einen Radius (44) von 50
mm bis 150 mm, vorzugsweise 63,5 mm oder
101,6 mm, aufweist, und/oder
- der Trägerkörper (1, 2, 3, 4, 5, 6, 30) im We-
sentlichen rotationssymmetrisch ausgebildet
ist, und/oder
- der Nabenring (7) und der Mantelring (9) über
eine Anzahl an Stegen (10, 11, 12, 51) mitein-
ander verbunden sind, wobei die Anzahl einer
Primzahl und/oder einer ungeraden Zahl ent-
spricht, und/oder
- der Trägerkörper (1, 2, 3, 4, 5, 6, 30) aus einem
Metall gefertigt ist.

11. Schleifwerkzeug mit einem Trägerkörper (1, 2, 3, 4,
5, 6, 30) nach einem der vorhergehenden Ansprüche
und einem mit dem Mantelring (9) verbundenen
Schleifmittel, insbesondere in Form einer galvani-
schen Belegung, eines Schleifrings oder mehrerer
Schleifsegmente.

9 10 



EP 3 575 034 A2

7



EP 3 575 034 A2

8



EP 3 575 034 A2

9



EP 3 575 034 A2

10



EP 3 575 034 A2

11



EP 3 575 034 A2

12



EP 3 575 034 A2

13



EP 3 575 034 A2

14



EP 3 575 034 A2

15



EP 3 575 034 A2

16

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• EP 2641696 A1 [0002]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

